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2.1. Beschlussvorschlag: 
 

Auf Vorschlag der CDU Gruppe ist der/die Vorsitzende des Gleichstellungsausschus-
ses des StGB zu wählen. 

 
2.2.  Begründung: 
 

Gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung des StGB NRW werden die Mitglieder und stellver-
tretenden Mitglieder der Fachausschüsse vom Präsidium für den Zeitraum gewählt, 
welcher der Wahlzeit des Rates in den Gemeinden entspricht, jedoch nicht über die 
Dauer ihres kommunalen Amtes oder Mandates hinaus. Der bisherige Vorsitzende 
des Gleichstellungsausschusses, Bürgermeister Moormann, Kaarst, ist mit Ende sei-
ner Wahlzeit zum 20.10.2015 in den Ruhestand getreten. Daher ist ein neuer/ eine 
neue Vorsitzende/r zu wählen. 
 
Die Fachausschüsse wählen nach der vom Präsidium vorgenommenen proportiona-
len Verteilung der Ausschussvorsitze den/die Vorsitzende/n und seine/ihre Stellver-
treter/in aus ihrer Mitte (§ 18 Abs. 2 S. 3 der Satzung des StGB NRW). Gemäß dieser 
Verteilung fällt der CDU-Gruppe der Vorsitz im Gleichstellungsausschuss zu.  
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